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Ihr Schreiben vom 7.4.2003, Az.: 60.32-14.0.51/34

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für die Zusendung der Unterlagen und geben dazu folgende Stellungnahme ab:

1. Raumordnung

Das Raumordnungsgesetz trat am 1.1.1998 in Kraft. Als Rahmengesetz des Bundes setzte es den Bundesländern eine Frist von 4 Jahren zur Anpassung ihrer Landesplanungsgesetze. Diese Frist ist vor eineinhalb Jahren verstrichen. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat gerade den Entwurf für ein neues Landesplanungsgesetz in den Landtag eingebracht. Es stellt sich damit die Frage, ob § 13 des Landesplanungsgesetzes vom 8.4.1992 überhaupt noch als Rechtsgrundlage für das Raumordnungsverfahren und die Regionalplanänderung herhalten kann, die Voraussetzung für 

das Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes und der zugehörigen Änderung des Flächennutztungsplanes des Nachbarschaftsverbandes sind.

In § 1 des Raumordnungsgesetzes wird als Leitvorstellung der Raumordnung  eine nachhaltige Raumentwicklung vorgegeben, „die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig 

ausgewogenen Ordnung führt“. Dies soll in der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen geschehen. Ohne die strenge Einhaltung der festgesetzten Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren ist eine solche Ordnung nicht zu erreichen. Auch die Bereiche zur Sicherung von Rohstoffvorkommen gehören zu dieser Ordnung.

Diese Festsetzungen in der Raumnutzungskarte machen keinen Sinn, wenn sie nur so lange gelten, 

wie ihre Schutzfunktion nicht gebraucht wird, weil niemand beabsichtigt, mit baulichen Maßnahmen diese Schutzfunktionen zu beeinträchtigen und sie immer gerade dann aufgehoben werden, wenn die Schutzfunktion ihre Wirkung gegen solche Vorhaben entfaltet.

Wenn potentielle Träger von Vorhaben sehen, daß dieser Schutz nicht ernst gemeint ist und immer gerade dann aufgegeben wird, wenn er gebraucht wird, nehmen sie die Vorgaben der Regionalplanung nicht mehr ernst. Sie planen weiter Großprojekte auf der grünen Wiese, weil sie davon ausgehen, daß die Beseitigung von raumordnerischen Schutzfunktionen, die ihrem Vorhaben entgegenstehen, lediglich ein lästiger formaler Akt ist, der eben auch noch erledigt werden muß.

So wird die Bindungswirkung des § 4 Raumordnungsgesetz ausgehebelt und entgegen § 1 (4) Baugesetzbuch werden nicht die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung angepaßt sondern umgekehrt. 

Die Schutzziele für die Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren sind in Kapitel 3.2 des Regionalplanes festgesetzt. Zu den Zielen eines Regionalen Grünzuges gehört auch, „Lebensräume für in ihrem Bestand bedrohte Tier- und Pflanzenarten ..... zu erhalten bzw. zu verbessern.“ Zu diesen bedrohten Arten zählt der Europäische Feldhamster (Cricetus cricetus, L. 1758). Er wird auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten in Baden-Württemberg in der Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ geführt. Bundesweit gilt er als stark gefährdet. Auf europäischer Ebene steht der Feldhamster im Anhang IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) als streng zu schützende Art und auch in der Berner Konvention (Anhang II) als streng geschützte Art.

In Baden-Württemberg ist von ehemals vier Verbreitungsgebieten des Feldhamsters nur noch der Rhein-Neckar-Raum als gesichertes Vorkommen bekannt. Seine Baue wurden auch in dem Gebiet gefunden, für das die Änderung des Regionalplanes bereits erfolgt ist und nun ein 

Raumordnungsverfahren durchgeführt wird. Diese Änderung, die ja darauf abzielt, diesen Bereich künftig baulich zu nutzen, wirkt dem Schutz des Feldhamsters entgegen. Verschärft wird dieses Problem noch dadurch, daß eine Vielzahl von Vorhaben der Stadt Mannheim und anderer 

Planungsträger ebenfalls Flächen betreffen, die von Feldhamstern besiedelt sind oder noch gar nicht darauf hin untersucht werden. Wir haben daher am 21.6.2002 Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt gegen Deutschland, vertreten durch das Land Baden-Württemberg, wegen Verstoßes gegen die FFH-Richtlinie.

Zu den Grundsätzen der Raumordnung im § 2 des Raumordnungsgesetzes gehört auch der in Absatz 2, Nummer 2, Satz 3: „Der Wiedernutzung brachgefallener Siedlungsflächen ist der Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen zu geben.“ Dieser Grundsatz muß doch um so mehr Gewicht erhalten bei Projekten, die Freiflächen betreffen, die losgelöst von bisherigen Siedlungskörpern sind und durch die ursprünglichen Festsetzungen im Regionalplan ausdrücklich gegen jegliche Bebauung geschützt werden sollten.

Die Ansiedlung des Sondergebietes "auf der grünen Wiese" verstärkt die in Mannheim bereits ohnehin sehr weit fortgeschrittene Zersiedelung der (Rest)Landschaft. Bereits heute sind über 50 % der Stadtfläche verbaut. Die wertvollen landschaftlichen Freiräume zwischen Lampertheim und Sandhofen sollten im Sinne des Klimaschutzes und des Biotopschutzes erhalten sowie entwickelt und nicht für eine Verbauung geopfert werden. Mit dem "Überspringen" der Bebauung nördlich über die A 6 und westlich über die B 44 werden künftige Begehrlichkeiten von Bauinvestoren vorprogrammiert. 

Wir möchten die Notwendigkeit für einen restriktiven Umgang mit Flächenansprüchen mit zwei Zitaten belegen. Das "Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie" hat im Auftrag von BUND und MISEREOR eine Studie erstellt, die Anfang 1996 unter dem Titel "Zukunftsfähiges Deutschland - ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung" veröffentlicht wurde. Diese Studie zeigt die Reduktionsziele für viele Stoffströme auf, die Voraussetzung für eine solche Entwicklung sind. Für den Flächenverbrauch lautet das Reduktionsziel so (S. 77):

"Als quantitatives Ziel für die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen formulieren wir eine schrittweise Rückführung der jährlich zusätzlich in Anspruch genommenen Flächen auf  Null bis zum 

Jahr 2010, das heißt vom Jahr 2010 an sollten keine Neubelegungen, sondern nur noch Nutzungsänderungen stattfinden.“

Im Frühjahr 1997 hat die Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" des 13. Deutschen Bundestages einen Zwischenbericht vorgelegt mit dem Titel "Konzept Nachhaltigkeit - Fundamente für die Gesellschaft von morgen". Im Abschnitt "Siedlungs- und Verkehrsfläche" wird dort als "Umweltqualtitätsziel" die "Begrenzung bzw. Reduktion des Flächenverbrauchs" angeführt. Das zugehörige "Umwelthandlungsziel" wird so beschrieben (S. 55):

"Entkoppelung des Flächenverbrauchs von Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum; deutliche Verlangsamung der Umwandlung von unbebauten Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen: Anzustreben ist eine Verringerung der Umwandlungsrate bis 2010 auf 10 % der Rate, die für die 

Jahre 1993 bis 1995 festgestellt wurde. Langfristig soll die Umwandlung von unbebauten Flächen in bebaute durch gleichzeitige Erneuerung (Entsiegelung u.a.) vollständig kompensiert werden."

Die Bundesregierung hat in ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie eine Verminderung der täglichen Flächeninanspruchnahme auf 30 ha bis 2020 festgeschrieben. Dieses Reduktionsziel ist sicher nicht ausreichend. Wir können trotzdem nicht erkennen, wie dieses Vorhaben der Erreichung dieses sehr bescheidenen Zieles dienen soll. 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat im Landesentwicklungsplan 2002 mit dem Grundsatz 1.9 dieses Ziel übernommen. Leider hat sie aber dafür keine konkreten Zahlen festgelegt, sondern verweist nur auf die näheren Ausführungen hierzu in ihrem Umeltplan.

Es ist dringend notwendig, den Landschaftsverbrauch für Bauvorhaben aller Art zu verringern. Dazu müssen unbedingt die Grenzen eingehalten werden, die das Baugesetzbuch im § 1 setzt: „Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen und in Anspruch genommen werden.“ 

Dieser Bestimmung kommt dadurch noch mehr Bedeutung zu, daß auch die Abkehr von der industriellen Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten unumgänglich ist. Der Anteil des ökologischen Landbaus an der Landwirtschaft muß deutlich erhöht werden. Der ökologische 

Landbau nimmt aber für die Erzeugung gleicher Mengen an Lebensmitteln mehr landwirtschaftliche Fläche in Anspruch als die intensive Landwirtschaft. Jedes Jahr werden in Baden-Württemberg rund 

3% der landwirtschaftlichen Betriebe aufgegeben. Wer soll künftig unsere Lebensmittel erzeugen, wenn das so weitergeht?

Zwar war die betroffene Fläche in der Raumnutzungskarte nicht als Schutzbedürftiger Bereich für die Landwirtschaft festgesetzt. Dies liegt aber nicht an der mangelnden Bodenqualität, sondern daran, daß bei der Fortschreibung des Regionalplanes der Ausweisung als Bereich zur Sicherung von Rohstoffvorkommen der Vorrang vor der landwirtschaftlichen Nutzung eingeräumt wurde. Nachdem dieser Vorrang nun aufgegeben wurde erhält die Landwirtschaftliche Nutzung wieder ihr volles Gewicht. In der Karte „Landschaft und Umwelt“ zum Regionalplan ist die gesamte Fläche nördlich der A 6 und westlich der B 44 auf Gebiet der Stadt Mannheim als „Landwirtschaftlich wertvoller Bereich“ dargestellt. Nur in der Raumnutzungskarte war der Bereich zur Sicherung von Rohstoffvorkommen lediglich als „sonstiger landwirtschaftlicher Bereich und sonstiger Freiraum“ ausgewiesen, während ringsum der Schutzbedürftige Bereich für die Landwirtschaft festgesetzt 

wurde. Die Ausführungen dazu im Umweltbericht bestätigen diese Einstufung auch für den geplanten Projekt-Standort. Die Ziele für die Schutzbedürftigen Bereiche für die Landwirtschaft sind in Kapitel 3.3.2 des Regionalplanes festgesetzt.

Die neuesten Meldungen der Statistiker belegen, daß der Landschaftsverbrauch wider besseres Wissen und entgegen allen Absichtserklärungen ständig noch gesteigert wird. Das Statistische Bundesamt hat für den Zeitraum von 1997 bis 2001 eine tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen von 129 ha festgestellt. Für den Zeitraum von 1993 bis 1997 waren es noch 120 ha täglich. Das Statistische Landesamt hat festgestellt, daß von 1997 bis 2001 in Baden-Württemberg täglich rund 12 ha Boden bebaut wurden. Davor waren es noch 11 ha. 

Gerade im Ballungsraum Rhein-Neckar stehen zahlreiche Großprojekte an, die enorm viel Land verbrauchen werden, so z. B.  Ausbau der Autobahnen, Neubau und Ausbau von Straßen aller Kategorien, Neubau der ICE-Strecke Frankfurt – Mannheim. Bei der anstehenden Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Mannheim – Heidelberg werden die Weichen gestellt für den weiteren Flächenverbrauch in den nächsten Jahrzehnten.

Um so wichtiger ist es, wenigstens die Flächen vor der völligen Zersiedelung zu bewahren, deren Freihaltung im Regionalplan ursprünglich ausdrücklich festgesetzt war. Diesem Ziel dienten die Schutzflächen in der Raumnutzungskarte, deren Aufhebung jetzt beschlossen wurde.

2. Überangebot

Welche Not soll hier gewendet werden durch die Errichtung eines weiteren Einkaufszentrums? 

Entlang den Autobahnen und Landstraßen gibt es Gewerbeflächen ohne Ende, die im allgemeinen Heimatschlußverkauf für Lagerhallen, Einkaufszentren und Rummelplätze zu Dumpingpreisen 

feilgeboten werden. Das Angebot an Gewerbeflächen übersteigt die Nachfrage bei weitem. Denn jede Produktion macht höchstens dann einen Sinn, wenn die Produkte auch verkauft werden können. Wo aber sollen die Käufer herkommen?

Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland stagniert bereits seit 1995, obwohl seither noch mehr als 1 Million Menschen als neue Konsumenten zugewandert sind. Mittlerweile stagniert auch schon die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und ab etwa 2010 wird die Bevölkerung dramatisch abnehmen. In den Ballungsräumen des Südwestens wurde diese Entwicklung bisher allerdings durch die anhaltende Nord-Süd- und Ost-West-Wanderung innerhalb Deutschlands noch verdeckt.

Durch die künftige Bevölkerungsentwicklung werden die Überkapazitäten von Einrichtungen aller Art nicht mehr unterhalten werden können. Um Fehlinvestitionen in neue Einrichtungen zu vermeiden müssen die Gemeinden und die anderen Planungsträger dringend über diese Entwicklung 

informiert werden. Der Regionalverband hat nach erfolgter Fortschreibung des Regionalplanes beschlossen, alle 2-3 Jahre eine Fortschreibung der Vorausschätzung für die 

Bevölkerungsentwicklung und den Wohnbauflächenbedarf vorzulegen. Diese ist längst überfällig, da die letzte vor 5 Jahren vorgelegt wurde.

Stadtplaner sind aber darauf nicht unbedingt angeweisen, denn die Bevölkerungsprognosen sind kein Staatsgeheimnis. Das Statistische Landesamt hat seine detailierte Bevölkerungsvorausrechnung für alle Gemeinden ab 20.000 Einwohnern über das Internet zugänglich gemacht. Die abnehmende Bevölkerung muß auch bei der Planung von Einkaufszentren berücksichtigt werden, wenn weitere Fehlinvestitionen der Gemeinden vermieden werden sollen. 

Realistische Planungen sind vor allem in solchen Gemeinden geboten, die schon heute ihre marode Infrastruiktur nicht mehr reparieren können, weil sie ihr längst nicht mehr vorhandenes Vermögen 

durch weitere Verschuldung für gigantomanische Ruinen von Speerschen Dimensionen und deren Erschließung in Beton gießen.

Obwohl die Volksverdummung auf allen Kanälen jeden Tag noch gesteigert wird, gelingt es der Werbewirtschaft nicht mehr, noch mehr Menschen in die Einkaufszentren zu treiben, um ihr sauer 

verdientes Geld auszugeben, um noch mehr Müll in ihren Wohnungen zu stapeln. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch bei den Produzenten angekommen, wie der deutliche Rückgang von Werbeanzeigen in den großen Tageszeitungen zeigt. Die Belastungen für potentielle Käufer durch die Beiträge zu den Sozialversicherungen, die in den nächsten Jahren rapide ansteigen 

werden, sowie die Verlangsamung des Anstiegs der Löhne, Gehälter und Renten werden den Kaufrausch weiter dämpfen. Die Zahl der Konkurse von Firmen wie auch von Konsumenten steigt 

ständig an. Und Kinder, die per Handy abgezockt werden wie die Junkies an der Nadel müssen nach Eintritt ins Berufsleben erst einmal ihre Schulden abtragen, bevor sie sich weiter verschulden können, um noch mehr Müll mit sich herumzuschleppen. 

Aber selbst wer noch nicht verschuldet ist, ja sogar vielleicht noch über Ersparnisse verfügt, sucht nicht unbedingt nach Gelegenheiten, sein Geld sinnlos auszugeben. Und wer versucht, seine Ersparnisse durch Aktienkäufe zu vermehren, lernt schnell, daß der Gewinn der Einen nur aus dem Verlust der Anderen entstehen kann. Ersparnisse, die auf diesem Weg verloren gehen, stehen dem Sparer ebenfalls nicht mehr für Konsumzwecke zur Verfügung. Das Problem der Altersarmut wird so ständig noch verschärft.

Ein Bedarf für die Ausweisung von neuen Bauflächen für Einkaufszentren ist somit nicht gegeben. Im Gegenteil: Die heutige Wirtschaftsweise, die darauf gründet, den Menschen Gegenstände ohne jeden Nutzwert anzudrehen, ist keineswegs nachhaltig. Ebensowenig nachhaltig ist es, Gegenstände, die noch einen Gebrauchswert haben, nach kurzer Zeit durch ein Nachfolgemodell in der Modefarbe oder Modeform der Stunde zu ersetzen. Die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“  hat bereits vor 6

Jahren aufgezeigt, wie dramatisch die Stoffströme verringert werden müssen, wenn in Zukunft noch Leben auf diesem Planeten möglich sein soll. Jedes Kaufangebot und jede andere Form der Werbung zielen aber darauf ab, den Stoffdurchsatz noch zu erhöhen. So werden immer schneller wertvolle 

Rohstoffe ohne jeden Nutzen in Müll verwandelt. Für nachfolgende Generationen bleibt nichts mehr übrig, um auch nur die elementaren Bedürfnisse zu befriedigen.

Heute hingegen besteht das Problem im Überangebot, besonders in der Möbelbranche. Auf der Suche nach neuen Möbeln werden Kaufwillige von diesem Angebot erschlagen. Von Möbelhaus zu 

Möbelhaus rasend können sie sich nicht für das richtige Möbelstück entscheiden. Der Konkurrenzkampf bereits der großen Möbelhäuser unter sich ist mörderisch. Kunden werden angelockt mit versprochenen Rabatten bis zu 30 % und mit Ratenkaufangeboten. So ist es kein Wunder, wenn den Anbietern die Luft ausgeht. Möbel-Unger in Mannheim-Friedrichsfeld hat bereits wegen des neuen Möbel-Walther in Schwetzingen aufgegeben. Und dieser entläßt bereits Personal, 

weil er seit Eröffnung dieses Hauses mit 35.000 m2 Verkaufsfläche bei einem Umsatz von 90 Millionen DM 1999 bis heute keinen Gewinn erzielen konnte. Für kleinere Häuser in den Innenstädten wirken neue Anbieter auf der grünen Wiese tödlich.

Verschärfend hinzu kommt die völlige Wettbewerbsverzerrung durch die geplanten Bauflächen an diesem Standort: Wettbewerber, die sich auf der Suche nach Standorten für Einkaufsmärkte mit den angebotenen Bauflächen zufrieden geben und ihre Vorhaben den Gegebenheiten am jeweiligen Standort anpassen sind klar im Nachteil gegenüber solchen Wettbewerbern, die sich ihren Wunschstandort maßschneidern und auf Kosten der öffentlichen Hände erschließen lassen. Wettbewerber, die  die Raumordnung und die Bauleitplang als Bestandteile der freiheitlich demokratischen Grundordnung anerkennen haben keine Chance gegenüber denjenigen Wettbewerbern, die die Puppen nach ihrer Marschmelodie tanzen lassen. Spätestens hier endet auch die Vortäuschung der Existenz einer „freien Marktwirtschaft“.

Bei den Elektrofachmärkten ist die Konkurrenz noch größer als bei den Möbelmärkten und damit auch die Gefahr für Anbieter in den Innenstädten. In der Version der Marktuntersuchung, die den Antragsunterlagen zur Änderung des Regionalplanes beigefügt war, wurden ganze 5 Märkte aufgelistet. Wir hatten in unserer Stellungnahme dazu weitere Möbel- und Elektrofachmärkte angeführt. Da diese Wettbewerber in der Marktuntersuchung nicht angegeben waren, waren sie wohl auch nicht berücksichtigt worden.

In der Version der Marktuntersuchung, die dannn den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren beigefügt wurden, werden erheblich mehr Märkte aller Art aufgelistet. Erstaunlich ist, daß die Marktuntersuchung in der Übersicht 3 „Zu erwartende Auswirkungen des Planobjektes auf Ziele der 

Raumordnung und des Städtebaus“ exakt das gleiche Ergebnis zeigt wie in der vorherigen Version. Bei dieser Untersuchung ist der Output offensichtlich absolut unabhängig vom Input.

Hinzu kommt, daß aus Sicht der Oberzentren Frankfurt, Heilbronn, Karlsruhe und Kaiserslautern die Einzugsbereiche von dortigen Einkaufszentren sicher den hier betrachteten Einzugsbereich zusammen auch überdecken. Das bestehende Überangebot ist somit aus dieser 

Untersuchung nicht ersichtlich. Damit stellt sich die Frage nach dem Wert der Untersuchung als Grundlage für den Antrag zur Änderung des Regionalplanes und für das Raumordnungsverfahren.

Die Stadt Mannheim erhofft sich durch ein neues Einkaufszentrum mehr Steuereinnahmen und mehr Arbeitsplätze. Wie realistisch diese Hoffnung ist zeigt die Entwicklung bei Möbel-Walther. In der 

bestehenden Konkurrenzsituation und bei längst stagnierenden und künftig rückläufigen Einzelhandelsumsätzen kann ein neues Einkaufszentrum aber nur zu Verlagerungen des Potentials führen. Diese Verlagerung erfolgt erfahrungsgemäß zu Lasten der Wettbewerber in den Innenstädten der Ober- und Mittelzentren. Diese stehen oft schon kleinräumig in Konkurrenz mit Einkaufszentren auf der Grünen Wiese. Jedes weitere Einkaufszentrum kann diese Situation nur noch verschlechtern und wird vielen von ihnen den Todesstoß versetzen. 

Die „Markt- und Standortuntersuchung“ für dieses Vorhaben kommt, wie in solchen Fällen üblich, zu dem Ergebnis, daß für bestehende Geschäfte keine Gefahr besteht, weil der Kaufkraftabfluß nur gering sein werde.

Die Stadt Mannheim stellt zur Zeit noch zwei weitere Bebauungspläne für Einkaufszentren entgegen ihrem eigenen Zentrenkonzept auf. Für diese kommt sie zum selben Ergebnis: Während viele Geschäfte bereits am Rande des Ruins stehen wird der Kaufkraftabfluß für diese neuen Einkaufszentren trotz der zu erwartenden rückläufigen Bevölkerungsentwicklung und der schwindenden Kaufkraft als unerheblich bezeichnet.

In der Begründung zum Bebauungsplan wird im Abschnitt 2.1 unter der Überschrift „Stärkung des Wirtschaftsstandortes“ auf die bereits bestehende Konkurrenzsituation mit Einkaufszentren im Mannheimer Umland hingewiesen. Dort werden auch Planungen für weitere Einkaufszentren in benachbarten Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz angeführt. Diese liegen alle weit innerhalb des Einzugsbereiches, der für das hier geplante Einkaufszentrum die Kundschaft hierher schicken soll. 

Die vielleicht noch vorhandene Rest-Kaufkraft in diesem Einzugsbereich ist somit mehrfach als Einnahme in all diesen Einkaufszentren eingeplant. Und das ganze soll keine spürbaren Auswirkungen auf die Geschäfte in den Innenstädten und Stadtteilen haben. Diese maßlosen 

Überkapazitäten auf der Angebotsseite können doch nur zum Bankrott all dieser Häuser führen. Und überall werden dann die Schrotthaufen in der Landschaft stehen.

Die Krönung findet diese Beschreibung der Überkapazitäten aber im Titel des Kapitels 2 der Begründung: „Erfordernis der Planaufstellung“. Weil das Überangebot schon so groß ist und noch größer werden wird müssen wir es also schnell noch mehr vergrößern, damit wir alle reich und 

glücklich werden. In der Summe kann die Ausweisung der Flächen für all diese Einkaufszentren nicht vereinbar sein mit den Zielen 3.3.7.1 und 3.3.7.2 des Landesentwicklungsplanes 2002.

Der Regionalverband Unterer Neckar hat den im Einzelhandelserlaß vorgegebenen Handlungsbedarf erkannt und damit begonnen, ein Regionales Entwicklungskonzept für die Ausweisung von Standorten aufzustellen. Dazu muß vorrangig die Erhaltung und Entwicklung vorhandener Standorte 

untersucht und gesichert werden. Dabei muß immer die Auswirkung auf die Innenstädte geprüft werden – aber ernsthaft. Es wirkt verheerend, bereits vor Abschluß der Beratung über dieses Konzept mit Bebauungsplänen, die nicht aus diesem noch unbekannten Konzept entwickelt sein können, die Weichen für neue Standorte wissentlich und willentlich falsch zu stellen.

Diese Vorgehensweise ist bereits bekannt aus der Bebauung der Flußauen und der Verringerung der Retentionsräume unter Mißachtung der Erfahrungen der Vergangenheit: Auf ein Vorhaben mehr oder weniger kommt es bei dieser Betrachtungsweise nicht an. Die Hochwasserereignisse im Kraichgau, im Odenwald und an vielen anderen Orten haben gezeigt, wie nahe solche Betrachtungsweisen an der Realität liegen: Die Summe aller Vorhaben bestimmt die Höhe des Schadens.

3. Verkehr

Der Einzelhandelserlaß stellt den Regionalverbänden die Aufgabe, gebietsscharf  Standorte für Einkaufszentren auszuweisen. Er gibt nicht vor, daß dafür neue Standorte ausgewiesen werden müssen und schon gar nicht entgegen bestehenden Festsetzungen in den Regionalplänen. Er macht 

aber eine konkrete Vorgabe für solche Standorte. Den Anschluß an den ÖPNV. 

Diese Vorgabe ist an diesem Standort sicher nicht erfüllt und hat bisher offensichtlich auch keine Rolle gespielt. Die vorhandene Buslinie wird im Abschnitt 6.3 der Begründung immerhin mit einem Satz erwähnt. Bei der Standortauswahl hat sie aber sicher keine Rolle gespielt und taucht daher im Kapitel 3 gar nicht erst auf. Der Standort verstößt damit gegen die Ziele 3.2.5 und 3.3.6 und den Grundsatz 3.3.7.3 des Landesentwicklungsplanes 2002.

Statt diese Ziele zu beachten wird das Verkehrschaos auf den Straßen um diesen Standort planmäßig vergrößert. Zunächst wurde behauptet, daß dieses Chaos durch einige „Ertüchtigungsmaßnahmen“  am vorhandenen Knoten zu bewältigen sei. Dann wurde  als Lösung ein „Vollkleeblatt“ als Verknüpfung zwischen B 44 und A 6 angepriesen. IKEA soll so indirekt seinen eigenen Hausanschluß an die Autobahn erhalten. Außerdem soll die Dringlichkeit für die Verbreiterung der A 6 erhöht werden. Mit diesen Luftschlössern  sollte der Knoten den künftigen Verkehr bewältigen können. Jetzt soll diesen Zweck die „reduzierte Kleeblattlösung“ erfüllen können, weil für die große Lösung kein Geldgeber gefunden werden kann.  Nach Kapitel 9 der Begründung wollen die 4 

Kostenträger Bund, Land, Stadt und IKEA jeweils ca. 2,6 Mio Euro der Gesamtkosten von 7,8 Mio Euro tragen. Wer noch Kopfrechnen gelernt hat sieht sofort, daß das nicht richtig sein kann.

Nichtsdestotrotz wurde der ganzen Erschließungsplanung für das Sondergebiet der künftige Vollausbau des BAB-Anschlusses zu einem Kleeblatt und der 6-streifige ausbau der A 6 zwischen AD Viernheim und AS Ludwigshafen-Nord zugrundegelegt.

Zahlreiche Versprechungen wie diese haben bei den Menschen landauf, landab Erwartungen an den Ausbau des Straßennetzes erzeugt, die längst nicht mehr bezahlbar sind. Obwohl die öffentlichen Hände in Deutschland bereits mit 1,3 Billionen Euro verschuldet sind wird aber munter weiter geplant. Dabei wird der Erhalt des bestehenden Straßennetzes seit Jahren vernachlässigt, um mit weiteren Spatenstichen den Fortgang des Straßenneubaus vortäuschen zu können. 

Zur Zeit wird der Bundesverkehrswegeplan fortgeschrieben. Allein Baden-Württemberg hat dafür eine Wunschliste mit 422 Vorhaben an Autobahnen und Bundesstraßen eingereicht. Im jetzt veröffentlichten Referenten-Entwurf wurden davon 146 in den Vordringlichen Bedarf eingestuft und 159 in den Weiteren Bedarf. Dieser läßt wenigstens im Ansatz die Rückkehr zur Realität erhoffen, ist aber noch Jahrzehnte davon entfernt. Baden-Württemeberg erhält aus dem Haushalt des Bundesverkehrministers rund 200 Millionen Euro jährlich für den Ausbau der Bundesfernstraßen. Die Vorhaben bis zum Listenplatz 55 im Vordringlichen Bedarf  kosten aber bereits 2,369 Milliarden Euro, binden also diese Mittel, gerechnet ab 2001, bis zum Jahr 2012. Diese Liste umfaßt die bereits planfestgestellten oder im Bau befindlichen Maßnahmen und auch die in der Vergangeneheit „privat“ finanzierten Straßenbauprojekte wie den Engelbergtunnel, die schon längst fertiggestellt sind, deren Abzahlung aber gerade erst beginnt. Die weiteren 92 Projekte im Vordringlichen Bedarf sind mit Kosten von 3,424 Milliarden Euro veranschlagt und binden somit die Mittel für weitere 17 Jahre, also bis zum Jahr 2029. Die Laufzeit des BVWP soll aber nur bis 2015 reichen. Die Liste im Weiteren Bedarf umfaßt Projekte im Umfang von 5, 061 Milliarden Euro. Diese Liste enthält auch 

den hier betroffenen Abschnitt der A 6. Da diese  Projekte die Mittel für weitere 25 Jahre binden würden, dürfen dafür keine Planungen vorgenommen werden. Diese Liste ist somit absolut sinnlos und der Ausbau der A 6 in diesem Bereich im nächsten Vierteljahrhundert nicht möglich.

4. Schadensbegrenzung

Bereits die Umweltverträglichkeitsuntersuchung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens hat in beeindruckender Weise die Schäden aufgezeigt, die die Bebauung dieses Areals verursachen würde. Leider wurde sie nur zu dem Zweck erstellt, baubegleitende Maßnahmen vorzuschlagen, um einen 

kleinen Teil dieser Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen. Dennoch ist die Unverträglichkeit des Vorhabens mit den meisten Schutzzielen für die Schutzgüter nach dem UVPG klar ersichtlich. 

Daraus konnte nach geltendem Recht nur die Zurückweisung dieses Vorhabens abgeleitet werden.

Da nach unseren leidvollen Erfahrungen das geltende Recht zur Verhinderung von Schäden so gut wie nie angewendet wird müssen wir mit der Fortsetzung der Planungen für dieses Vorhaben rechnen – zumindest bis zu dem Tag, an dem die Volkswirte von IKEA ihren Betriebswirten die zu erwartenden „Gewinne“ vorrechnen – wenn sie noch rechnen können. 

Deshalb wollen wir hier noch einige Anregungen zur Reduzierung der durch diesen Bebauungsplan zu erwartenden Schäden vorlegen:

Der verschwenderische Umgang mit landwirtschaftlicher Nutzfläche wird noch dadurch auf die Spitze getrieben, daß 2.000 Stellplätze ebenerdig geplant werden. Diese müssen unbedingt auf mehrere Ebenen verteilt werden. Dadurch wird mehr Fläche frei für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe im Mannheimer Norden. Dadurch kann das Gewerbegebiet Groß-Gerauer Straße reduziert oder ganz aufgegeben werden. Die dort vorhandene noch relativ dichte Population der Feldhamster könnte so ihren Lebensraum behalten und eine weitere Fehlinvestition der Stadt Mannheim mit all ihren Folgeschäden könnte so vermieden werden.

Der Arbeitskreis Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis des Landesnaturschutzverbandes schließt sich dieser Stellungnahme an.

Mit freundlichen Grüßen

